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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Viel zu reden gab die Ausweitung der Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen
des Bundesamtes für Statistik. Anlass war eine etwas missverständlich formulierte
Information, dass die Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen des Bundes von
der Volkszählung auf die Arbeitsmarkterhebung Sake ausgedehnt werde, um deren
Qualität zu verbessern. Das Bundesstatistikgesetz bietet die Möglichkeit, die Teilnahme
an einer Erhebung des BFS für obligatorisch zu erklären. Dies wurde in einigen Medien
so dargestellt, als ob in Zukunft die Beteiligung an allen, also auch nichtstaatlichen
Befragungen obligatorisch sei und hohe Bussen für die Nichtteilnahme verhängt
würden. Die SVP reagierte darauf mit der Einreichung einer parlamentarischen
Initiative, welche auf Gesetzesebene festschreiben will, dass die Auskunftspflicht nur
noch bei den regelmässigen Erhebungen im Rahmen der Volkszählung zulässig ist. Mit
dieser Thematik beschäftigten sich auch die Interpellationen Bischofberger (cvp, AI) (Ip.
09.3767), Amstutz (svp, BE) (Ip. 09.3771) und Pfister (cvp, ZG) (Ip. 09.3865). 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Dass der Nachfolger Schmids nicht aus der mit Eveline Widmer-Schlumpf bereits in der
Regierung vertretenen kleinen BDP kommen würde, war klar. An sich sprach für die
Vertreter von SP, FDP und CVP nichts dagegen, die SVP als stärkste Partei wieder in den
Bundesrat aufzunehmen. Noch bevor Schmid seinen Rücktritt bekannt gab, machte sich
allerdings der SVP-Präsident Brunner (SG) bereits für eine Kandidatur von alt Bundesrat
Christoph Blocher stark. Nur dieser sei fähig, das VBS wieder in „Ordnung“ zu bringen.
Der Plan der SVP-Parteileitung, Blocher als einzigen Kandidaten zu nominieren, stiess
aber in der dafür zuständigen SVP-Fraktion auf Widerstand. Diese sprach sich zwar für
eine Rückkehr in die Regierung aus, lehnte es aber knapp ab, sich auf Blocher als
einzigen Kandidaten festzulegen. Die Medien waren sich einig, dass Blocher im
Parlament keine echten Wahlchancen hatte und bezeichneten die SVP-Nationalräte
Amstutz (BE), Baader (BL), Maurer (ZH) und Zuppiger (ZH) als aussichtsreichste
Kandidaten. Obwohl FDP, CVP und SP mehrfach erklärt hatten, dass ihre Parlamentarier
Blocher nicht wählen würden, nominierte ihn der Vorstand der SVP des Kantons Zürich
mit 47 zu 1 Stimme zuhanden der Fraktion als Kandidat. Die Delegiertenversammlung
der Zürcher SVP bestätigte diesen Beschluss mit einem weniger deutlichen
Stimmenverhältnis (264 zu 45). Weitere von ihren Kantonalparteien an die Fraktion
gemeldete Kandidaten waren die Nationalräte Amstutz und Aebi (beide BE), Schwander
(SZ), Hurter (SH) und Baader (BL), Ständerat Germann (SH) und Regierungsrat Mermoud
(VD); zudem nominierten die SVP-Frauen die Zürcher Regierungsrätin Fuhrer und die
SVP-Bezirkspartei Hinwil (ZH) Nationalrat Zuppiger (ZH). Der Bauernverbandspräsident
und Nationalrat Hansjörg Walter (TG), der dem gemässigten Flügel der SVP angehört,
war ebenfalls im Gespräch gewesen, wurde aber von seiner Kantonalpartei nicht als
Kandidat ins Rennen geschickt.

Der Fraktionsvorstand der SVP empfahl ein Zweierticket mit Blocher, ohne einen
zweiten Namen zu nennen. Die Fraktion selbst hielt sich an diesen Vorschlag und stellte
neben Blocher den Zürcher Nationalrat Ueli Maurer auf, der bis Ende Februar
Parteipräsident gewesen war. Im Vorfeld der Wahlen zeigte sich, dass nicht nur die
Linke, sondern auch wichtige Exponenten der CVP und zudem einige Freisinnige sich
ebenso wenig für Maurer erwärmen konnten wie für Blocher. SVP-Präsident Brunner
rief ihnen – und auch den eigenen Parteiangehörigen – kurz vor der Wahl noch einmal
in Erinnerung, dass gemäss den neuen SVP-Statuten jeder automatisch aus der Partei
ausgeschlossen würde, der als nicht offizieller Kandidat die Wahl zum Bundesrat
annehmen würde. 2

ANDERES
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER
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Zu einer ersten Klärung der Situation trugen die Parlamentswahlen bei. So zogen die
Grünen aufgrund der Niederlage bei den Parlamentswahlen ihren Anspruch auf einen
Bundesratssitz zurück und traten nicht bei den Erneuerungswahlen an, obwohl sie noch
vor den Wahlen einen Regierungssitz für sich reklamiert hatten. Sie hatten dabei nicht
nur mit ihrer Wählerstärke sondern auch mit der wachsenden Bedeutung und
Berücksichtigung der Umweltpolitik argumentiert und eine Liste mit möglichen
Kandidierenden (darunter die Regierungsräte Bernhard Pulver (BE) und Guy Morin (BS),
der Genfer Ständerat Robert Cramer oder die Zürcher Stadträtin Ruth Genner) ins
Gespräch gebracht. Die BDP hingegen sah dank ihres Erfolges bei den Wahlen keinen
Anlass, ihre Bundesrätin zurückzuziehen. Eveline Widmer-Schlumpf gab Ende Oktober
denn auch definitiv bekannt, sich für die Wiederwahl bereitzustellen. Die SVP ihrerseits,
die bei den Wahlen Sitze einbüssen musste, schloss vorerst eine Kampfkandidatur
gegen die FDP aus.

Die SP brachte mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Micheline Calmy-Rey früh in
Stellung und nutzte die Auswahlprozedur geschickt für zusätzliche
Medienaufmerksamkeit im Wahlkampf. Die Partei bekräftigte, dass nur Kandidierende
aus der lateinischen Schweiz in Frage kämen. Als Topfavoriten galten der Waadtländer
Staatsrat Pierre-Yves Maillard und der Freiburger Ständerat Alain Berset. Kandidaturen
reichten zudem Nationalrat Stéphane Rossini (VS) und die Tessiner Nationalrätin Marina
Carobbio ein. Die SP-Fraktion präsentierte Ende November mit Alain Berset und Pierre-
Yves Maillard ein Zweierticket. Die Nichtnomination von Marina Carobbio stiess
insbesondere in der Südschweiz auf Enttäuschung, bedeutete dies doch, dass das
Tessin seit 1996 (Rücktritt von Flavio Cotti) weiter auf eine Vertretung in der
Landesregierung warten musste.

Obwohl die SVP sich schon sehr früh als Herausforderin profilierte, tat sie sich mit der
Suche nach Kandidierenden schwer. Zwar brachte sich Jean-François Rime (FR) schon
früh in Stellung. Die als Favoriten gehandelten Kandidaten sagten aber spätestens nach
den Parlamentswahlen alle ab: So verzichteten etwa der nicht in den Ständerat gewählte
Caspar Baader (BL) oder der neue Ständerat Roland Eberle (TG). Auch Nationalrat Adrian
Amstutz (BE), der im November seine Wiederwahl in den Ständerat nicht geschafft
hatte, verzichtete genauso auf eine Kandidatur wie der umworbene Nationalrat Peter
Spuhler (TG) und Parteipräsident Toni Brunner (SG). Zum Problem der SVP wurde
allgemein die Wählbarkeit der Kandidierenden: Während linientreue Hardliner vom
Parlament als nicht wählbar betrachtet wurden, hatten es moderate SVP-Exponenten
schwer, die Hürde der Fraktionsnominierung zu überspringen. Bis Ende November
meldeten schliesslich Nationalrat Guy Parmelin (VD), Ständerat Hannes Germann (SH),
und die Regierungsräte Jakob Stark (TG) und Heinz Tännler (ZG) ihre Ambitionen an.
Eher überraschend kam die Kandidatur von Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident
Bruno Zuppiger (ZH), der als Schwergewicht betrachtet wurde und der angab, auf Bitte
von Christoph Blocher (ZH) anzutreten. Zuppiger war jeweils schon bei den
Bundesratswahlen 2003, 2007 und 2008 von der SP als valabler SVP-Kandidat ins Spiel
gebracht worden. Er galt deshalb weit über das bürgerliche Lager hinaus als wählbar
und wurde denn auch prompt neben Rime auf ein Zweierticket gehievt. Allerdings
zwang ihn ein von der Weltwoche verbreiteter Vorwurf, bei einer Erbschaft
unrechtmässig Geld abgezweigt zu haben, zum Rückzug seiner Kandidatur. Die Presse
ging mit der SVP-Spitze, die offenbar von der Sache gewusst hatte und vorerst an
Zuppiger festhielt, hart ins Gericht. In einer Nacht- und Nebelaktion stellte die SVP in
der Folge nicht etwa einen der von den Kantonalsektionen nominierten Kandidaten,
sondern Nationalrat Hansjörg Walter als Ersatzkandidaten auf. Dieser hatte sich im
offiziellen Nominationsverfahren nicht zur Verfügung gestellt, weil er das Amt des
Nationalratspräsidenten übernehmen wollte. Der Wechsel wurde in der Presse als
unprofessionell, unglaubwürdig und peinlich bezeichnet und die Spitze der SVP musste
Fehler bei der Beurteilung der Kandidaten einräumen. Walter selber, der noch 2008
aufgrund einer einzigen Stimme nicht zum Bundesrat und im Berichtjahr mit einem
glänzenden Resultat zum Nationalratspräsidenten gewählt worden war, machte
deutlich, dass er nur gegen den Sitz der BDP antreten würde.

Nach den Hearings gaben sowohl die Grünen als auch die SP bekannt, dass sie ihrer
Fraktion die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf empfehlen würden. Die CVP
und die BDP diskutierten gleichzeitig über eine stärkere künftige Kooperation. Es
zeichnete sich deshalb ab, dass die SVP höchstens auf Kosten der FDP einen zweiten
Sitz erhalten würde. 3

ANDERES
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Die Forderung der SVP, nach einem zweiten Regierungssitz, gehörte seit der
Nichtbestätigung von Christoph Blocher (svp, ZH) nach den Wahlen 2007 zum
Standardrepertoire der Volkspartei. Bei den Bundesratswahlen 2011 hatte sich die SVP
mit ihrem nicht sehr professionellen Nominierungsverfahren praktisch selber aus dem
Rennen genommen. Die Vehemenz der Forderung, nach einer adäquaten
Regierungsbeteiligung, nahm 2015 gar noch zu und die Attacken der Volkspartei, vor
allem auf den BDP-Bundesratssitz, wurden lauter. Die zahlreichen Kandidierenden, die
vor den Parlamentswahlen als mögliche Herausforderer angepriesen wurden, dienten
dabei einerseits als Nebelpetarden. Weil diese Ankündigungen und sofortigen
Dementis, etwa von Toni Brunner (svp, SG) oder Adrian Amstutz (svp, BE), von den
Medien bereitwillig aufgenommen und diskutiert wurden, schadete dies anderseits dem
Wahlkampf der SVP in keinster Weise. Auch die anderen Parteien profitierten freilich
von der medial breitgeschlagenen Diskussion um mögliche Szenarien für die nach den
Gesamterneuerungswahlen anstehenden Bundesratswahlen. Die Bürgerlichen
bestätigten zwar den prinzipiellen Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungssitz,
Regierungsmitglieder, die ihre Sache gut machten, wolle man aber nicht abwählen. SP
und GP betonten mit ebendiesem Argument, dass sie Eveline Widmer-Schlumpf (bdp)
auf jeden Fall bestätigen wollten.
Die Ausgangslage änderte sich freilich nach der Demissionsankündigung der BDP-
Bundesrätin. Die Linke pochte zwar auf einen neuen Mitte-Kandidaten, falls die SVP
Kandidierende nominiere, die gegen die Bilateralen seien, und die Grünen sahen
ebenfalls weit und breit keinen wählbaren SVP-Kandidierenden. Die restlichen Parteien
signalisierten aber rasch, dass sie den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz guthiessen und für Spielchen nicht zu haben seien. Dazu gehörte auch
die Bestätigung, Bisherige nicht abwählen zu wollen. In der Tat wurde die Möglichkeit
diskutiert, einen FDP-Bundesrat abzuwählen und mit einem Kandidierenden der
Mitteparteien zu ersetzen, um eine rechtslastige Regierung mit 2 FDP und 2 SVP
Magistraten zu verhindern. Die Chance für ein solches Szenario, war allerdings mehr als
gering, würden doch dafür weder die FDP noch die SVP Hand bieten. 
Rasch zeigte sich zudem, dass die Volkspartei das Nominierungsverfahren dieses Mal
mit grösserer Sorgfalt angegangen war als vier Jahre zuvor. Aus den elf ursprünglichen
Bewerbungen präsentierte die SVP nach ihrer Fraktionssitzung am 20. November drei
Kandidierende aus den drei hauptsächlichen Sprachregionen: Thomas Aeschi (svp, ZG),
Guy Parmelin (svp, VD) und Norman Gobbi (TI, lega). Der Tessiner Lega-Regierungsrat
stellte sich unter das Banner der SVP, wollte aber auf kantonaler Ebene Legist bleiben.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) wies darauf hin, dass Gobbi Mitglied
der SVP Schweiz sei und das Gedankengut der SVP vertrete. Man kooperiere mit der
Lega auf nationaler Ebene schon lange. Die Lega gehöre im Parlament schliesslich auch
zur SVP-Fraktion. Gobbi sei von der Fraktion praktisch einstimmig nominiert worden
(mit 72 von 74 Stimmen). Parmelin (svp, VD) siegte mit 48 zu 29 Stimmen über Oskar
Freysinger (VS, svp) und Aeschi setzte sich im fünften Wahlgang mit 44 zu 37 Stimmen
gegen Heinz Brand (svp, GR) durch. Ohne Chancen, oder gar nicht ins engere
Auswahlverfahren aufgenommen, waren die Kandidaturen von Hannes Germann (svp,
SH), Thomas Hurter (svp, SH), Res Schmid (NW, svp), Thomas de Courten (svp, BL), Albert
Rösti (svp, BE) und David Weiss (BL, svp). 
Die Dreier-Auswahl überraschte, waren doch im Vorfeld andere Favoriten gehandelt
worden, die im Parlament eine breitere Unterstützung erhalten hätten. Die SVP machte
aber von Anfang an klar, dass sie ihre –  nach der Nicht-Bestätigung Blochers – in den
Parteistatuten verankerte Regel, strikte anwenden werde. In diesem Sinne würden nicht
nominierte, aber gewählte Kandidaten, die ihre Wahl dennoch annähmen, aus der
Partei ausgeschlossen. Die Chancen für Hannes Germann (svp, SH), der laut der NZZ
mehr Freunde im Parlament als in seiner Partei habe und der erste Bundesrat aus dem
Kanton Schaffhausen gewesen wäre, oder für Heinz Brand (svp, GR), der lange als
Kronfavorit aus der vernachlässigten Ostschweiz gegolten hatte, lagen damit praktisch
bei Null. Es wurden zwar Szenarien für einen Sprengkandidaten aus der Reihe der SVP
diskutiert und linke Stimmen kritisierten die Ausschlussregel als Erpressungsversuch,
dem man sich nicht beugen werde. Mögliche Sprengkandidaten gaben allerdings rasch
bekannt, eine allfällige Wahl nicht annehmen zu wollen. 
Die SVP wurde nicht müde zu betonen, dass man mit dem sprachregional
ausgewogenen Dreierticket eine echte Auswahl anbiete. Man sei der Forderung der SP
und der CVP nachgekommen, einen Kandidierenden aus der Westschweiz aufzustellen
und wolle als grösste Partei auch in der Regierung zwei Landesteile repräsentieren. Die
Auswahl sorgte allerdings auch für Misstöne. Mit der Nominierung von Norman Gobbi
(TI, lega) und Guy Parmelin (svp, VD) – der eine laut Presse bekannt für seine verbalen
Entgleisungen, der andere ein politisches Leichtgewicht – wolle die SVP dem Parlament
den Deutschschweizer Kandidaten Thomas Aeschi (svp, ZG) aufzwingen. Die Romandie
wäre mit drei Sitzen deutlich übervertreten und Gobbi sei Vertreter der Lega. Dies sei

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2015
MARC BÜHLMANN
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keine echte Auswahl und der schweizerischen Konkordanz unwürdig – liess sich etwa
Eric Nussbaumer (sp, BL) zitieren. Auch die NZZ kommentierte die Dreier-Nomination
als Auswahl, die keine sei. In den Medien galt vorab der Zuger Thomas Aeschi als
Kronfavorit. Er vertrete den neuen Stil der SVP, sei jung und ein Vertreter Blocher'scher
Prägung – so etwa der TA. Die SVP wurde freilich nicht müde zu betonen, dass sie gerne
Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Sprachregionen hätte. 
Die Stimmen –  auch aus der SVP – , die gerne eine breitere Auswahl aus der
Deutschschweiz gehabt hätten, verstummten allerdings nicht. Es gebe durchaus
Spielraum für einen (SVP-internen) Sprengkandidaten, zitierte das SGT Vertreter von SP
und CVP. Immerhin war in den letzten 100 Jahren jeder fünfte gewählte Bundesrat wild,
also nicht von der eigenen Partei nominiert worden. Freilich hatte die Volkspartei alle
ursprünglich elf SVP-Kandidaten dazu bewegt, schriftlich zu bestätigen, eine Wahl als
Sprengkandidat nicht anzunehmen. 4

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter
Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,
bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
MARC BÜHLMANN
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Im Konkordanzsystem Schweiz mangelt es – anders etwa als in einem System mit einem
Präsidenten – an Köpfen, mit denen man aufgrund der zunehmenden Personalisierung
Medienberichte besser verkaufen kann. Es verwundert deshalb nicht, dass sich die
Medien für einzelne Exekutivmitglieder interessieren sowie gerne und häufig auch
Spekulationen über Rücktritte und mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger
amtierender Bundesrätinnen und Bundesräte anstellen. Dies taten sie auch bereits
kurz nach der Wahl des neuen Bundesrates Cassis: Schliesslich ist nach der Wahl auch
für das Regierungskollegium immer auch vor der Wahl. 
In der Tat hatte Doris Leuthard ja bereits im Sommer 2017 ihren Rücktritt auf
spätestens Ende der Legislatur im Herbst 2019 angekündigt. Dies war eine Steilvorlage
für die Medien, die insbesondere den Umstand thematisierten, dass mit dem Rücktritt
der Aargauerin nur noch eine Frau, nämlich Simonetta Sommaruga, in der Regierung
sässe und die CVP deshalb gut daran täte, Frauen als mögliche Kandidatinnen
aufzubauen – häufig genannt wurden die Ambitionen von Viola Amherd (cvp, VS).
Freilich standen bei den Christdemokraten auch einige Männer in den Startlöchern: In
den Medien kursierten insbesondere die Namen von Parteipräsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG), der Ständeräte Konrad Graber (cvp, LU) und Pirmin Bischof (cvp, SO), aber
auch Benedikt Würth (SG, cvp), Regierungsrat des Kantons St. Gallen, und
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden als Kandidaten gehandelt. Der Bundeskanzler
winkte jedoch relativ rasch ab und auch Parteipräsident Pfister zog sich mit dem
Argument zurück, einen Austausch im Präsidium kurz vor den Wahlen vermeiden zu
wollen. Auch Konrad Graber nahm sich mit seiner Ende August gemachten
Ankündigung, bei den eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten zu wollen, aus
dem Rennen.  
Ende April 2018 gab dann auch Johann Schneider-Ammann bekannt, dass er keine
weitere Legislatur mehr anstrebe. Neben der Forderung, dass auch die FDP nun ein
Frauenticket aufstellen müsse, wurde mit der Ankündigung des Berner Magistraten auch
die Diskussion um einen konzertierten Doppel- (zusammen mit Leuthard) oder gar
Dreierrücktritt (zusammen mit Ueli Maurer) angestossen. Das Parlament müsse eine
möglichst grosse Auswahl haben, damit eine genügend grosse Frauenvertretung
gesichert sei, lautete der Tenor in den Medien. Auch das Kandidatenkarussell für die
Nachfolge des Berner Magistraten begann sich rasch zu drehen. Neben Karin Keller-
Sutter (fdp, SG), die bei der Wahl Schneider-Ammanns 2010 noch unterlegen war,
brachten die Medien Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ), die Ständeräte Andrea
Caroni (fdp, AR), Martin Schmid (fdp, GR) und Ruedi Noser (fdp, ZH) sowie Nationalrat
Beat Walti (fdp, ZH) ins Spiel. Auch beim Freisinn zogen sich einige potenzielle Papabili
allerdings bereits vor dem definitiven Rücktritt Schneider-Ammans zurück. So gab Petra
Gössi etwa zu Protokoll, ihrer Partei eine Kandidatur nicht zumuten zu wollen. Mit dem
Namen Keller-Sutter wurde in den Medien häufig auch der Anspruch der Zentral- und
Ostschweiz auf einen Bundesratssitz zur Sprache gebracht. 
Rücktrittspotenzial sahen die Medien schliesslich auch bei Ueli Maurer, bei dem sie
vermuteten, dass er mit 67 Jahren und nach zehn Jahren im Amt bald genug haben
könnte. Von verschiedener Seite wurde Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) als
mögliche Nachfolgerin ins Spiel gebracht, die in mehreren Interviews ihre Bereitschaft
signalisierte. Hierfür kam aber wenig später ein Dementi von der SVP-Spitze – Vater
Christoph Blocher gab zu Protokoll, dass er seine Tochter nicht in das «Gefängnis»
Landesregierung stecken wolle. Maurer selber gab in einem Interview zu Protokoll, dass
er auf das Ende einer Legislatur zurücktreten werde – ob 2023, 2027 oder 2031 sei
noch offen. 
Ein vorläufiges Ende nahm zumindest ein Teil der Spekulationen Mitte September, als
sowohl Johann Schneider-Ammann als auch Doris Leuthard ihren Rücktritt auf Ende
2018 bekannt gaben. In der Tat gilt die Herbstsession ein Jahr vor den Wahlen als
idealer Zeitpunkt für einen Rücktritt vor Ende einer Legislatur, weil so Ersatzwahlen
noch vor Ende eines Jahres stattfinden können. Rücktritte in einem Wahljahr selber
gelten eher als unschicklich. Freilich war laut Aussage von Doris Leuthard der
Doppelrücktritt vorher nicht abgesprochen worden; Schneider-Ammann habe immer
davon gesprochen, erst auf Ende Legislatur 2019 zurückzutreten. In den Medien wurde
das Vorpreschen des FDP-Bundesrats – er hatte seinen Rücktritt zwei Tage vor Doris
Leuthard der Presse verkündet – als geplanter Mediencoup gewertet. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Personal

Mit Verweis auf ihren 2017 veröffentlichten Bericht zum Lohnsystem des Bundes lehnte
die Regierung die Motion der SVP-Fraktion für eine Überarbeitung und Vereinfachung
des Systems der Leistungslöhne für das Bundespersonal ab. Der Bericht habe gezeigt,
dass das System gut funktioniere und keine Auswüchse zeige. Die Motionärin war hier
freilich anderer Meinung. In ihrer Begründung schrieb die SVP von «wild wuchernde[n]
Zuschläge[n]», die ohne Leistungsbeurteilung ausbezahlt würden. Zudem erhielten
praktisch alle Bundesangestellten die Beurteilungsstufe 3 («gut»). Dies sei nicht fair, da
das Prinzip «gleicher Lohn für gleiche Leistung» nicht berücksichtigt werde. 
In der Ratsdebatte führte Franz Grüter (svp, LU) als Sprecher der Fraktion ein paar
Beispiele für Zuschläge an, die Zeichen für ein willkürliches Vergütungssystem seien:
«Ortszuschläge, Treueprämien, Funktionszulagen, Sonderzulagen, Leistungsprämien,
Spontanprämien, Arbeitsmarktzulagen, Familienzulagen und ergänzende Leistungen,
Zulagen für die Verwandtschaftsunterstützung und Auslagen für die familienergänzende
Kinderbetreuung».
Finanzminister Ueli Maurer betonte, dass der Bund über sehr fähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfüge, die aber eben in sehr unterschiedlichen Funktionen arbeiteten
und deshalb auch unterschiedlich und mit unterschiedlichen Zuschlagssystemen
entlohnt würden. Auch bei einer Überarbeitung des Lohnsystems käme man wohl nicht
ohne Spezialregelungen aus, um der Vielfalt gerecht zu werden, argumentierte Maurer
weiter. Die Bundesverwaltung sei eben nicht ein Unternehmen, sondern die rund
37'000 Angestellten seien in 80 verschiedenen Bundesämtern, in über hundert Ländern
der Welt und in unterschiedlichsten Funktionen «vom einfachen Handwerker bis zum
hohen Diplomaten» angestellt. Er fände das Anliegen geringerer Lohnausgaben ja
durchaus sympathisch, so der SVP-Bundesrat weiter, aber man müsse aufpassen, dass
man nicht noch tiefere Löhne als in der Privatwirtschaft ausbezahle. Zudem würden
einzelne Anpassungen laufend überprüft und kleine Schritte würden wahrscheinlich
eher zum Ziel führen, als eine grosse Revision. Maurer gab zu bedenken, dass eine
Vereinheitlichung des Lohnsystems wohl eher zu einer Nivellierung der Löhne nach
oben und folglich zu Mehrausgaben führen würde. Die bundesrätlichen Argumente
verfingen im Rat nur teilweise. Die 78 Stimmen der Ratslinken und der grossen Mehrheit
der CVP-Fraktion reichten als Unterstützung für die Haltung des Finanzministers
letztlich nicht aus. Mit 115 Stimmen der geschlossenen SVP-, FDP-, GLP- und BDP-
Fraktionen wurde die Motion an den Ständerat überwiesen. 7

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Die zweite von der SVP-Fraktion eingereichte Motion mit dem Thema
Bundespersonallöhne ereilte im Ständerat das gleiche Schicksal wie die erste: Sie
wurde zwar in der grossen, nicht aber in der kleinen Kammer angenommen. Die von der
SVP geforderte Überarbeitung des Leistungslohnsystems stiess bereits in der
vorberatenden SPK-SR auf Widerstand. Die 9 zu 2 Stimmen-Mehrheit argumentierte,
dass eine Umstellung mit grossem Aufwand verbunden wäre, dem aber eigentlich kein
Handlungsbedarf entspreche. Die Verwaltung sei derart gross, dass es überdies gar kein
einheitliches System geben könne – ein Argument, das auch Finanzminister Ueli Maurer
bei der Beratung der Motion vertrat: Die momentane, massgeschneiderte Lösung sei
besser als ein geforderter grosser Wurf, der zudem allen weniger gerecht würde. Die
Minderheit – in der Diskussion vertreten durch Peter Föhn (svp, SZ) – wollte den
Kantonsvertreterinnen und -vertretern vergeblich schmackhaft machen, dass es nicht
um eine grundsätzliche Umgestaltung, sondern lediglich um eine Vereinfachung und
Effizienzsteigerung gehe. Die unzähligen unterschiedlichen Zuschläge, Zulagen und
Prämien seien nicht fair. Die Ratsmehrheit sah dies anders und beerdigte die Motion
mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 8
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Volksrechte

Im Nationalrat hatten beide parlamentarischen Initiativen (17.446 und 18.417), welche
die Einführung eines Finanzreferendums forderten, keine Chance. Weil beide
Vorstösse praktisch identisch waren, fand nur eine Abstimmung statt, bei der sich eine
Mehrheit von 115 zu 79 Stimmen bei einer Enthaltung gegen Folge geben aussprach. Zu
den Minderheiten-Stimmen aus den Fraktionen der Urheber gesellten sich je drei CVP-
und BDP-Stimmen. Neben den Voten der Kommissionssprecher sowie der Urheber der
Vorstösse –  Adrian Amstutz (svp, BE) für die SVP-Fraktion bzw. Martin Bäumle (glp, ZH)
– verlangte niemand das Wort. Die Idee eines Finanzreferendums dürfte damit wieder
eine Weile vom Tisch sein. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Si, pour le Conseil fédéral, le projet d'accord-cadre avec l'UE est en grande partie
favorable à la Suisse et conforme au mandat de négociation, il juge également
prématuré de procéder à sa signature, et ce notamment en raison de questions
relatives aux mesures d'accompagnement ou à la directive sur le droit des citoyens de
l'UE qui demeurent sans réponse. L'exécutif national a donc annoncé, au début du mois
de décembre 2018, son intention de soumettre le texte de l’accord institutionnel à
consultation auprès d'acteurs politiques et économiques. Dans le contexte de la libre
circulation des personnes, le Conseil fédéral estime en effet insuffisants les trois types
de mesures d'accompagnement garantis par le texte de l'accord – délai d’annonce
préalable fixé à quatre jours ouvrables dans les secteurs à risques, dépôt d’une garantie
financière proportionnée pour les prestataires de service n’ayant pas respecté leurs
obligations financières et demande de documents aux prestataires de services
indépendants également basée sur les risques. Autre point de litige, la Suisse souhaite
que l'accord mentionne de façon explicite l'exception à la reprise de la directive
relative au droit des citoyens, alors que l'UE penche pour la reprise de ladite directive à
l'échelle helvétique. Dans son communiqué de presse, la Direction des affaires
européennes (DAE) précise que le champ d'application de l'accord négocié concerne
les cinq accords d'accès au marché relatifs à la libre circulation des personnes, aux
transports terrestres, au transport aérien, aux obstacles techniques au commerce
(ARM) et à l’agriculture, ainsi que les futurs accords d’accès au marché, à l'exemple de
l’accord sur l’électricité en discussion. Sous réserve de certaines exceptions, une
reprise automatique du droit européen n'est pas envisagée. Tout développement du
droit de l'UE fera ainsi «l’objet d’une décision indépendante de la Suisse dans le plein
respect de ses procédures législatives». En ce qui concerne le règlement des
différends, le texte soumis à consultation ne prévoit aucunement la mise en place
d'une institution supranationale, mais envisage plutôt «un mécanisme de règlement des
différends basé sur un tribunal arbitral paritaire».
«Berne joue la montre avec l'Union européenne», titre la Tribune de Genève au
lendemain de l'annonce du Conseil fédéral, se demandant si la consultation en question
ne s'apparente pas à un «exercice alibi», tant et si bien qu'en l'état, l'accord
constitutionnel négocié avec l'UE ne recueille les faveurs ni du PS, ni de l'UDC. Selon le
quotidien genevois, la décision du Conseil fédéral présente toutefois des points
positifs: les nouvelles conseillères fédérales Karin Keller-Sutter et Viola Amherd
prendront notamment part au verdict final, et si votation il devait y avoir, celle-ci se
tiendrait après les élections fédérales d'automne 2019. La presse helvétique s'interroge
également sur la réaction du voisin européen et des éventuelles représailles, à
l'exemple de l'équivalence boursière que la Suisse pourrait ne pas obtenir. «Nous ne
sommes pas sous pression!», a rétorqué le ministre des Finances Ueli Maurer en
conférence de presse. Néanmoins, le Conseil fédéral a une fois de plus fait savoir que la
Suisse remplit intégralement les conditions exigées pour la reconnaissance de
l’équivalence boursière suisse selon MIFIR 23, tout en appelant à une avancée dans ce
sens de la part de l'Union européenne. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.12.2018
AUDREY BOVEY
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Noch bevor der Abstimmungskampf zur Änderung der direkten Bundessteuer zur
steuerlichen Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten, über die im Mai
2020 hätte abgestimmt werden sollen, richtig begonnen hatte, gab der Bundesrat im
März 2020 bekannt, die Abstimmung aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns auf
September 2020 zu verschieben. 
Die Abstimmungsvorlage umfasste zwei Aspekte: einerseits die im Titel aufgeführte
Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs von CH 10'000 auf CHF 25'000, andererseits die
der Vorlage von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit hinzugefügte Erhöhung des
Kinderabzugs von CHF 6'500 auf CHF 10'000. Im Zentrum der Abstimmungskampagne
stand der zweite Aspekt, die Erhöhung des Kinderabzugs, wobei dieselbe Frage die
Diskussion dominierte, die schon im Rahmen der Parlamentsdebatte im Mittelpunkt
gestanden hatte: Wer profitiert von den Kinderabzügen? Zur Beantwortung dieser Frage
stützten sich beide Seiten auf die Daten der ESTV, welche Finanzminister Maurer in der
Parlamentsdebatte präsentiert hatte. 
Die Befürworterinnen und Befürworter stellten den Nutzen der Vorlage für den
Mittelstand in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. «Der Mittelstand profitiert», warb etwa
die CVP auf ihrer Internetseite. Stütze man sich auf die Definition des BFS für
«Mittelstand», erhalte der Mittelstand 49 Prozent der Ermässigungen, argumentierte
Marianne Binder-Keller gegenüber dem Sonntagsblick. Gegen diese Darstellung wehrten
sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage: Der (obere) Mittelstand profitiere zwar
auch, in erster Linie nütze die Vorlage aber vor allem den Gutverdienenden, kritisierten
sie: Je höher das Einkommen, desto grösser sei der Spareffekt. 70 Prozent der
Gesamtentlastung kämen so den 15 Prozent der Familien mit den höchsten Löhnen zu,
während 45 Prozent der Familien keine Entlastung erfahren würden, da sie keine
Bundessteuern bezahlten. Gar als «Klientelpolitik» bezeichnete etwa das liberale
Komitee, vor allem bestehend aus Mitgliedern der GLP, die Vorlage. Noch einseitiger sei
die Verteilung schliesslich, wenn nicht nur die Familien, sondern alle Haushalte, also
auch die Alleinstehenden und die kinderlosen Paare, die ja ebenfalls von den
Steuerausfällen betroffen wären, berücksichtigt würden, betonte überdies Jacqueline
Badran (sp, ZH). Berücksichtige man diese ebenfalls, profitierten lediglich sechs Prozent
aller Haushalte von 70 Prozent der Steuerausfälle. Man lasse jedoch den Mittelstand im
Glauben, dass er von der Vorlage profitiere, indem in der Debatte sowie im
Abstimmungsbüchlein jeweils das steuerbare Einkommen aufgeführt werde. Dies sei
«total irreführend» (Badran gemäss Blick), da niemand die Höhe seines persönlichen
steuerbaren Einkommens kenne. Die ESTV begründete die Verwendung des steuerbaren
Einkommens jedoch damit, dass sich der tatsächliche Steuerbetrag beim
Bruttoeinkommen zwischen verschiedenen Personen stark unterscheiden könne.  
Obwohl die Befürworterinnen und Befürworter immer betonten, dass die Mehrheit der
Familien profitiere, gab zum Beispiel Philipp Kutter (cvp, ZH), der die Erhöhung der
Kinderabzüge im Nationalrat eingebracht hatte, in einem Interview gegenüber der NZZ
unumwunden zu, dass die Vorlage auch eine Steuersenkung für Gutverdienende
beinhalte: Über den Steuertarif seien allgemeine Steuersenkung für Gutverdienende
«chancenlos», mehrheitsfähig sei einzig der «Weg über die Kinderabzüge».

Nicht nur der Mittelstand, sondern auch die Familien standen im Zentrum der Vorlage.
Diese müssten endlich unterstützt werden, betonte Philipp Kutter, was mithilfe der
aktuellen Vorlage möglich sei: 60 Prozent aller Familien könnten von einer Erhöhung
des Kinderabzugs profitieren. Dem entgegnete etwa die NZZ, dass die Familien in den
letzten Jahren stark entlastet worden seien (v.a. durch die Reduktion der Bundessteuer
für Haushalte mit Kindern), deutlich stärker zumindest als Kinderlose. Brigitte Häberli-
Koller (cvp, TG) befürwortete indes insbesondere, dass durch die aktuelle Vorlage alle
Familienmodelle unabhängig der Betreuungsform entlastet würden. Die Gesellschaft
habe als Ganzes ein Interesse daran, dass die Leute Kinder bekommen, ergänzte Kutter.
Familiäre Strukturen seien für die Gesellschaft wichtig, überdies sei man dadurch
weniger auf Zuwanderung angewiesen, die ja ebenfalls teilweise auf Ablehnung stosse.
Demgegenüber wurde in der NZZ die Frage diskutiert, ob Kinderabzüge überhaupt
gerechtfertigt seien. So könne man es als private Konsumentscheidung ansehen, Kinder
zu haben; in diesem Falle würden Kinderabzüge der Besteuerung nach wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit widersprechen. Es gäbe aber einen politischen Konsens, dass das
Steuerrecht Kinderkosten berücksichtigen solle. Die Entscheidung, wie diese
Unterstützung erfolgen solle (durch degressiv wirkende Kinderabzüge, neutral wirkende
Abzüge vom Steuerbetrag oder durch progressiv wirkende Kinderzulagen zum
Erwerbseinkommen), sei dann eine weitere, umverteilungspolitische Entscheidung.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Ein weiteres Argument der Gegnerinnen und Gegner der Erhöhung des Kinderabzugs lag
in den daraus folgenden hohen Kosten: Die Vorlage verursache voraussichtlich fast
40mal höhere Kosten, als für die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs geplant worden
war, und übertreffe damit auch die Kosten der medial deutlich umstritteneren
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs. Dadurch sei zukünftig weniger Geld für andere,
sinnvollere Projekte vorhanden, argumentierten sie. SP, Grüne und die Kritikerinnen
und Kritiker der Vorlage aus der FDP stellten dabei insbesondere die
Individualbesteuerung in den Mittelpunkt. Dieser sprachen sie eine deutlich grössere
Wirkung auf die Erwerbstätigkeit von Frauen zu als den Drittbetreuungsabzügen. Da sie
aber ebenfalls zu hohen Steuerausfällen führen würde, befürchteten sie, dass die
Abschaffung der Heiratsstrafe bei Annahme der aktuellen Vorlage auf die lange Bank
geschoben würde, weil kein Geld mehr vorhanden wäre. Verstärkt wurde dieses
Argument durch die hohen Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie: Hatte der
Bundesrat während der Budgetdebatte fürs Jahr 2020 noch mit einem Überschuss von
CHF 344 Mio. gerechnet, wurde jetzt ein Defizit über CHF 20 Mrd. erwartet. Die Medien
vermuteten von diesem Defizit nicht nur Auswirkungen auf die Vorlage zum
Drittbetreuungs- und zum Kinderabzug, sondern auch auf die gleichzeitig
stattfindenden Abstimmungen zu den Kampfflugzeugen und über den
Vaterschaftsurlaub. «Angesichts enormer Zusatzlasten kann sich unsere Gesellschaft
erst recht keine Steuergeschenke mehr leisten, die nichts bringen», argumentierte
etwa GLP-Nationalrat Thomas Brunner (glp, SG). Das sahen die Befürwortenden anders,
Philipp Kutter etwa betonte: «Das wird den Bund nicht umbringen». 

Schliesslich waren sich Befürwortende und Gegnerschaft nicht einig, inwiefern das
ursprüngliche Ziel der Vorlage, die Förderung der Beschäftigung hochgebildeter
Personen, insbesondere von Frauen, durch die Ergänzung der Kinderabzüge gefördert
wird. Raphaela Birrer argumentierte im Tages-Anzeiger, dass die Erhöhung der
Kinderabzüge die Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit verstärke. In einer Studie
zur Wirkung der beiden Abzüge (Kinderabzug und Drittbetreuungsabzug) auf die
Erwerbstätigkeit bestätigte Avenir Suisse diesen Effekt nur bedingt: Zwar senkten beide
Abzüge den Grenzsteuersatz (also die Besteuerung von zusätzlichem Einkommen) und
förderten damit die Erwerbstätigkeit, jedoch sei der entsprechende Effekt des
Kinderabzugs gering. Zudem senke er auch den Grenzsteuersatz von
Einverdienerhaushalten, wodurch die Erwerbstätigkeit von Frauen nicht gesteigert
werde. Von der Erhöhung des Betreuungskostenabzugs sei hingegen ein deutlich
stärkerer Effekt auf die Erwerbstätigkeit zu erwarten, damit könne der Anreiz des
aktuellen Steuersystems für Zweitverdienende, nicht oder nur wenig zu arbeiten,
gemildert werden. Die GLP stellte entsprechend insbesondere diesen Aspekt in den
Mittelpunkt und sprach von einer Mogelpackung, weil die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie durch die Erhöhung des Kinderabzugs nicht verbessert werde. Nationalrätin
Christa Markwalder (fdp, BE), die sich ebenfalls im liberalen Komitee engagierte, reichte
im Juni 2020 eine parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 20.455) ein, mit der sie das
Originalanliegen der Vorlage, also den Drittbetreuungsabzug, erneut aufnahm. Damit
sollte dieser bei einer Ablehnung der Vorlage möglichst schnell verwirklicht werden
können.
Die Frage, ob die Vorlage Anreize zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit beinhalte oder
nicht, hatte aber noch eine zweite Komponente. So störte sich die Weltwoche
überhaupt daran, dass das Steuerrecht «für alle möglichen Zwecke instrumentalisiert»
werde. Es sei nicht dafür da, «bestimmte Lebensmodelle zu fördern», argumentierte
Katharina Fontana. Zudem sei es unmöglich, Steuergerechtigkeit herzustellen, zumal
sich niemand jemals gerecht besteuert fühle. 

Bezüglich der Komitees gibt es weniger zu sagen. Auf der Befürworterseite der Vorlage
standen insbesondere die CVP und die SVP. Ja-Parolen gaben auch die BDP, EVP und
die FDP.Liberalen aus, unterstützt wurden sie vom Gewerbeverband. Die Medien
interessierten sich indes insbesondere für die Position der Freisinnigen, zumal sie die
Vorlage im Parlament anfangs bekämpft, ihr mit ihrem Meinungswandel dann aber zum
Durchbruch verholfen hatten. Nun wolle sich die Partei nicht an der Kampagne
beteiligen, so die WOZ, zumal sie intern gespalten war: Einzelne Personen, darunter
Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) und Nationalrätin Christa Markwalder, sprachen sich
gegen die Vorlage aus und beteiligten sich gar am liberalen Nein-Komitee. Dieses setzte
sich insbesondere aus Mitgliedern der GLP zusammen und kämpfte vor allem dagegen,
dass die «Mogelpackung» viel koste, aber keine oder gar negative Auswirkungen hätte.
Damit würden «keine Anreize für arbeitstätige Elternteile geschaffen», betonte Kathrin
Bertschy (glp, BE). Auf linker Seite kämpften vor allem die SP und die Grünen, welche
die Unterschriften für das Referendum gesammelt hatten, für ein Nein. Unterstützt
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wurden sie von den Gewerkschaften, aber auch Avenir Suisse sprach sich gegen die
Kinderabzüge aus. Stimmfreigabe erteilten hingegen unter anderem die FDP Frauen. Sie
befürworteten zwar den Drittbetreuungsabzug, störten sich aber an den hohen Kosten
des Kinderabzugs, durch den das wichtigere Projekt der Individualbesteuerung weiter
hinausgeschoben werde. Auch der Arbeitgeberverband entschied sich für
Stimmfreigabe, nachdem er das Projekt im Parlament noch bekämpft hatte, da es
«kaum zu einer stärkeren Arbeitstätigkeit der Eltern beitrage», wie der Blick berichtete.
Dasselbe geschah mit Economiesuisse, der das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorlage
anfangs zu wenig ausgewogen gewesen sei. Der Sonntags-Blick vermutete, dass sich die
Verbände nicht zu einer Nein-Parole hätten durchringen können, da das Referendum
«aus dem falschen politischen Lager» stammte. Interessant war für die Medien
schliesslich auch die Position des Bundesrates, insbesondere von Finanzminister
Maurer. Dieser hatte die Vorlage im Parlament mit deutlichen Worten bekämpft, vertrat
nun aber – wie im Gesetz für politische Rechte geregelt – die Position des Parlaments.
Ersteres hatte er so gut getan, dass sich auch die NZZ nicht sicher war, ob er denn nun
die Vorlage persönlich befürworte, wie seine Partei, oder sie ablehne. 

Der Abstimmungskampf zur Vorlage verlief ungemein schwach. So stand sie deutlich im
Schatten der Corona-Pandemie sowie der anderen vier Vorlagen. Sie wurde gemäss
Analysen vom Fög und von Année Politique Suisse einerseits nur sehr schwach in
Zeitungsinseraten beworben und andererseits auch in den Medien vergleichsweise
selten thematisiert. Die briefliche Stimmabgabe deutete anfänglich auf mässiges
Interesse am Super-Sonntag hin, wie der Abstimmungstag mit fünf Vorlagen in den
Medien genannt wurde. Die SP schaltete sieben kurze Animationsfilme und gab ein
Comic-Heftchen zu den Filmen aus, um zu verhindern, dass die Vorlage untergeht. Die
ersten Vorumfragen Mitte August 2020 zeigten dann auch, dass die Meinungsbildung
zur Vorlage noch nicht weit fortgeschritten war. Auf diese Tatsache wurde in den
entsprechenden Berichten das Zwischenergebnis, wonach die Sympathisierenden von
SP und Grünen die Vorlage mehrheitlich befürworteten, zurückgeführt.
Besserverdienende gaben zu diesem Zeitpunkt an, der Vorlage eher zuzustimmen.
Christian Levrat (sp, FR) hoffte, diese Personen durch die Kampagne noch umstimmen
zu können. Die erste Tamedia-Umfrage ergab insgesamt eine Zustimmung («dafür»
oder «eher dafür») von 55 Prozent und eine Ablehnung von 37 Prozent, während die
SRG-Vorumfrage mit 51 Prozent zu 43 Prozent zu ähnlichen Ergebnissen kam. Diese
Zahlen kehrten sich bis zum Termin der letzten Welle Mitte September um: Die
Tamedia-Umfrage ergab eine Zustimmung von 46 Prozent und eine Ablehnung von 51
Prozent, die SRG-Umfrage eine von 43 Prozent zu 52 Prozent. Bei den
Sympathisierenden von SP und Grünen war die Zustimmung vom ersten zum zweiten
Termin gemäss SRG-Umfragen um 19 respektive 14 Prozentpunkte gesunken, bei den
Sympathisierenden der GLP ebenfalls um 12 Prozentpunkte. Bei den übrigen Parteien
nahm sie ebenfalls leicht ab. 

Das Resultat der Abstimmung zur Änderung der direkten Bundessteuer über die
steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten war schliesslich
deutlicher, als die Vorumfragen und die Ausgangslage viele Kommentatorinnen und
Kommentatoren hatten vermuten lassen: Mit 63.2 Prozent Nein-Stimmen lehnte das
Stimmvolk die Vorlage mit einer vergleichsweise hohen Stimmbeteiligung von 59.2
Prozent deutlich ab. Dieses Nein lasse jedoch einigen Interpretationsspielraum,
betonten die Medien. So gab es zwischen den Kantonen doch beträchtliche
Unterschiede: Am kritischsten zeigte sich die Stimmbevölkerung im Kanton Appenzell-
Ausserrhoden (28.1%), gefolgt von denjenigen in Appenzell-Innerrhoden (29.3%) und
Bern (29.5%), am höchsten lag die Zustimmung im Tessin (52.0%) und in Genf (50.1%),
beide Kantonsbevölkerungen hätten die Vorlage angenommen. Allgemein wurde gemäss
BFS ersichtlich, dass die italienischsprachige (52.0%) und die französischsprachige
Schweiz (48.5%) der Vorlage deutlich mehr abgewinnen konnten als die
Deutschschweiz. Kaum Unterschiede waren zwischen Stadt und Land erkennbar: Die
ländlichen Regionen (35.3%) lehnten die Vorlage ähnlich stark ab wie die Kernstädte
(35.8%). Das Resultat könne nicht mit dem Links-Rechts-Schema erklärt werden,
betonte die NZZ. Stattdessen seien vor allem die persönliche Einstellung zur
Familienpolitik und zur Rolle des Staates relevant gewesen. Die externe
Kinderbetreuung würde in der Romandie stärker akzeptiert und durch den Staat stärker
unterstützt als in der Deutschschweiz, betonte denn auch CVP-Ständerätin Marianne
Maret (cvp, VS) gegenüber der NZZ. Entsprechend habe in der Westschweiz vor allem
der Drittbetreuungsabzug im Mittelpunkt gestanden, während in der Deutschschweiz
hauptsächlich über den Kinderabzug diskutiert worden sei, stellte SP-Nationalrätin
Franziska Roth (sp, SO) fest. Eine zu späte Kampagne in der Romandie machte
schliesslich SP-Nationalrat Roger Nordmann für den hohen Anteil Ja-Stimmen in der
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französischsprachigen Schweiz verantwortlich. Christian Levrat erachtete das Ergebnis
insgesamt als Absage des Volkes an die bürgerliche Steuerpolitik und als Ausblick auf
andere bürgerliche Projekte zur Abschaffung der Stempelabgabe, der Industriezölle,
des Eigenmietwerts oder der Heiratsstrafe. Stattdessen müssten nun Familien mit
tiefen und mittleren Einkommen entlastet werden, insbesondere durch die Senkung der
Krankenkassenprämien und die kostenlose Bereitstellung von Kita-Plätzen. Philipp
Kutter wollte die Entlastung von Familien weiterverfolgen und plante anstelle des
Kinderabzugs einen Abzug vom Steuerbetrag. Dass neben der Erhöhung des
Kinderabzugs auch die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs gescheitert war, erachtete
Christa Markwalder nicht als entmutigend und setzte auf ihre eingereichte
parlamentarische Initiative. Anders als bei der ersten Behandlung des Themas im
Nationalrat, als sich die SP- und die Grüne-Fraktion gegen Eintreten ausgesprochen
hatten, kündigte Christian Levrat an, die parlamentarische Initiative zu unterstützen.
Dies sei aber nur ein erster Schritt, zusätzlich brauche es auch Lösungen, die sich für
die Mehrheit der Bevölkerung auszahlten.

Abstimmung vom 27. September 2020

Beteiligung: 59.2%
Ja: 1'164'415 (36.8%)
Nein: 2'003'179 (63.2%)

Parolen:
- Ja: BDP (1*), CVP, EVP (1*), FDP (1*), SVP; SGV
- Nein: EDU, GLP (1*), GPS, PdA, SD, SP; SGB, SSV, Travail.Suisse, VPOD
- Stimmfreigabe: Economiesuisse, SAV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

Voranschlag

In der Wintersession 2016 beriet der Nationalrat den Voranschlag 2017 als Erstrat.
Dabei setzte er den Rotstift vor allem im Eigenbereich an. So beschloss er unter
anderem Kürzungen beim Bundespersonal, bei externen Beratern und Dienstleistungen
sowie bei der Informatik, sprach aber mehr Geld für die Landwirtschaft und die Bildung
als es der Bundesrat vorgesehen hatte. Die Hauptdiskussion im Nationalrat drehte sich
aber um die vom Bundesrat vorgesehene ausserordentliche Budgetierung von
Asylausgaben in der Höhe von CHF 400 Mio. und die grundlegende Frage, ob ein
solches Vorgehen eine Aufweichung der Schuldenbremse darstelle. Während die
Mehrheit der FK-NR die Kriterien der Ausserordentlichkeit bei der Schuldenbremse,
insbesondere die Einmaligkeit und Unvorhersehbarkeit, als nicht gegeben erachtete,
wies Philipp Hadorn (sp, SO) im Namen der Kommissionsminderheit darauf hin, dass bei
der Erarbeitung dieser Ausnahmeklausel das Asylwesen explizit als Anwendungsfall
erwähnt worden war. Die Finanzkommission des Nationalrats beantragte diesbezüglich,
die Asylausgaben aufgrund der neusten Schätzungen des SEM mithilfe von dessen
ursprünglicher Schätzmethode zu kalkulieren und nicht – wie es der Bundesrat getan
hatte – aufgrund der vom SEM neu entwickelten Schätzmethode vom Mai 2016. Dadurch
konnte die Schätzung der Anzahl Asylgesuche von 45‘000, mit denen der Bundesrat im
Sommer 2016 gerechnet hatte, auf etwa 30‘000 Asylgesuche reduziert werden. In
Übereinstimmung mit diesen neuen Zahlen reduzierte die Finanzkommission die
Betriebsausgaben bei den Empfangs- und Verfahrenszentren und die Ausgaben bei der
Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge um etwa CHF
340 Mio. Zusammen mit einer Kreditsperre im Umfang von 60 Mio., die auf alle
Departemente verteilt werden sollte, würde dies einen Verzicht auf ausserordentliche
Asylausgaben erlauben. Dieser Konzeptentscheid war in der Kommission mit 13 zu 12
Stimmen knapp angenommen worden, noch knapper fiel die Entscheidung im
Nationalrat aus: Dieser stimmte dem Kommissionsvorschlag nur dank dem
Stichentscheid von Ratspräsident Stahl (svp, ZH) mit 97 zu 96 Stimmen zu. Bundesrat
Maurer kritisierte das Vorgehen, bei Bedarf plötzlich die Diskussionsgrundlage zu
ändern und nicht wie üblich und bei allen anderen Budgetpositionen die Zahlen von
Juni 2016 zu verwenden. Diese Praxis, „wenn es unangenehm wird, noch gewisse
Änderungen [vorzunehmen]“, gefährde die Schuldenbremse stärker als die
Ausserordentlichkeit gewisser Ausgaben. 

Bei der Gesamtabstimmung sprachen sich die Fraktionen der SP und der Grünen
mehrheitlich gegen den Voranschlag aus, weil ihnen die Sparanstrengungen deutlich zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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weit gingen. Gleichzeitig beschloss aber auch die SVP-Fraktion, den Voranschlag
abzulehnen und begründete dieses Vorgehen damit, dass in Zeiten ohne Rezession ein
ausgeglichenes Budget angestrebt werden sollte. Damit lehnte der Nationalrat den
Voranschlag 2017 mit 77 zu 113 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. Der Ständerat wird somit
bei seiner Beratung am 5. Dezember 2016 nur den Bericht des Bundesrates, nicht aber
die Beschlüsse des Nationalrates diskutieren. Anschliessend wird sich der Nationalrat
noch einmal mit dem Voranschlag beschäftigen müssen, wobei er theoretisch mit der
Diskussion nochmals von vorne beginnen müsste. Zum ersten Mal stellte sich beim Bund
damit auch die Frage, was wäre, wenn die Räte bis zum 1. Januar 2017 kein Budget
verabschieden könnten. Denn obwohl die meisten Kantone solche Regelungen kennen,
sieht der Bund für diesen Fall keinen rechtlich vorgeschriebenen Ablauf vor. Gemäss
Philipp Rohr, dem Sprecher der Finanzverwaltung, dürfte der Bund dann theoretisch
keine Zahlungen mehr tätigen. Um dies zu verhindern, müsste das Parlament eine Art
Notbudget beschliessen, bevor in der Frühlingssession ein neuer ordentlicher
Voranschlag erarbeitet werden könnte. Olivier Feller (fdp, VD) reichte in der Folge eine
Motion ein, welche diese rechtliche Lücke schliessen soll. 12

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Im März 2017 debattierte der Nationalrat über den Verfassungsartikel über ein Klima-
und Energielenkungssystem (KELS). Nachdem die UREK-NR im Januar einstimmig
Nichteintreten empfohlen hatte, deklarierten alle Fraktionen der grossen Kammer, dass
sie nicht auf die Vorlage eintreten wollen. Die Parteien argumentierten dabei sehr
unterschiedlich. Während die SVP ein Energielenkungssystem und die Energie- und
Klimaziele insgesamt in Frage stellte, betonten FDP und CVP die Schwierigkeiten für die
Wirtschaft, welche das KELS nach sich ziehen würde. Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO)
sagte für die CVP-Fraktion, das KELS sei „in der besten aller Welten das beste aller
Systeme". Da wir aber nicht in der besten aller Welten leben würden, lehne die CVP die
Vorlage ab. Eric Nussbaumer (sp, BL) hielt fest, dass es bereits eine
Verfassungsgrundlage für Lenkungsabgaben gebe und das KELS deshalb nicht notwendig
sei. Grüne und Grünliberale lehnten das KELS ebenfalls ab, betonten aber die
Wichtigkeit eines Massnahmenmixes zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Obschon ein Nichteintreten quasi von Beginn der Debatte an feststand, dauerte die
Diskussion über zwei Stunden. Dies war vor allem auf die zahlreichen Fragestellungen
aus der SVP-Fraktion zurückzuführen: Insgesamt 39 Fragen stellten Mitglieder der SVP-
Fraktion den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen, zumeist mit dem Ziel,
deren Haltung zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 in Frage zu
stellen. Die meisten Wortmeldungen kamen dabei von Magdalena Martullo-Blocher,
Adrian Amstutz, Albert Rösti, Walter Wobmann, Christian Imark und Toni Brunner. Das
abschliessende Votum von Bundesrat Maurer für das KELS änderte nichts: Die grosse
Kammer beschloss ohne Gegenantrag Nichteintreten. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2017
NIKLAUS BIERI

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

In der Sommersession 2015 nahm der Nationalrat die Beratung zur Volksinitiative „Für
eine faire Verkehrsfinanzierung“ (Milchkuh-Initiative) auf. Wie schon in der kleinen
Kammer gab es auch in der Volkskammer einen Rückweisungsantrag, der die Beratung
der Initiative mit der Behandlung des NAF verknüpfen wollte. Der Rückweisungsantrag
war von Nationalrat Français (fdp, VD) eingereicht und von rund einem Dutzend
Mitgliedern der SVP-Fraktion mitunterzeichnet worden - auch von Mitgliedern des
Initiativkomitees. Martin Candinas (cvp, GR) legte für die Kommissionsmehrheit dar,
weshalb eine gemeinsame Behandlung von Volksinitiative und NAF nicht wünschenswert
sei. Er warf dabei dem Initiativkomitee fehlende Kompromissbereitschaft vor, was von
den Nationalräten und Mitgliedern des Initiativkomitees Rime (svp, FR), Binder (svp, ZH)
und Amstutz (svp, BE) bestritten wurde. Als Roger Nordmann (sp, VD) für die
Kommission sprach und der Initiative einen extremistischen Charakter bescheinigte,
empörte sich die SVP-Fraktion. Ulrich Giezendanner (svp, AG), ebenfalls ein Mitglied des
Initiativkomitees, forderte eine Entschuldigung für diese "Riesenfrechheit" – was
Nordmann jedoch ausschlug. Der Rückweisungsantrag der Minderheit Français wurde

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
NIKLAUS BIERI
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äusserst knapp mit 93 zu 91 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt. Für die
Rückweisung stimmten die geschlossenen Fraktionen von SVP und FDP mit einzelnen
Stimmen aus der CVP und der BDP. Die Fraktionen von SP, Grünen und GLP stimmten
geschlossen dagegen. In der weiteren Debatte in der grossen Kammer argumentierten
die Gegnerinnen der Vorlage mit den CHF 1.5 Mia., welche der Bundeskasse wegen der
Initiative entgehen würden und mit den deswegen notwendigen Sparmassnahmen. Die
Befürworterseite stellte hingegen die Vernachlässigung der Strasseninfrastruktur und
die hohe Belastung durch Abgaben im Strassenverkehr in den Vordergrund. Der
Minderheitsantrag Wobmann (svp, SO), der die Initiative zur Annahme empfehlen wollte,
unterlag dem Mehrheitsantrag der Kommission schliesslich mit 97 zu 65 Stimmen bei 11
Enthaltungen. Für die Minderheit stimmte die geschlossene SVP-Fraktion und ein gutes
Drittel der FDP-Fraktion. Die Hälfte der Mitglieder der FDP-Fraktion enthielt sich der
Stimme oder entzog sich der Abstimmung. Während die Fraktionen von SP, Grünen und
GLP geschlossen für den Mehrheitsantrag stimmten, taten dies die Fraktionen von CVP
und BDP grossmehrheitlich. 14

Strassenverkehr

Le Conseil national s’est saisi du projet de loi relative à la vignette autoroutière. Après
avoir rejeté une proposition de non entrée en matière du directeur de l’ASTAG, Adrian
Amstutz (udc, BE), le plénum a refusé, par 98 voix contre 51, de renvoyer le projet au
Conseil fédéral avec mandat d’y introduire une vignette électronique (e-vignette),
comme le proposait une minorité rose-verte de la CTT-CN. Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz et la majorité bourgeoise de la chambre basse y ont vu la première étape
vers l’instauration d’un système de péage routier (Road Pricing), option qu’ils ont
entendu exclure. Les députés ont également rejeté une proposition de renvoi
Schwander (udc, SZ) visant à réinscrire dans la Constitution le montant maximal de CHF
40 pour l’achat de la vignette. Lors de la discussion par article, plusieurs propositions
d’amendement ont été repoussées à de larges majorités. La chambre basse a ainsi
balayé le triplement du prix de la vignette souhaité par le groupe écologiste. Elle a par
ailleurs suivi le Conseil fédéral en acceptant de doubler le montant de l’amende (CHF
200), contre le camp rose-vert qui souhaitait la fixer à CHF 250 et le groupe UDC
favorable au statu quo. Par 98 voix contre 78, le Conseil national a suivi la minorité
rose-verte de la CTT-CN emmenée par Berberat (ps, NE) et a exclu la possibilité de
déléguer à des tiers, par contrat, les contrôles et la poursuite pénale en procédure
simplifiée à la frontière. La majorité, issue des rangs socialistes, écologistes et UDC, a
en effet estimé que, la poursuite pénale étant une mission centrale de l’Etat, elle ne
saurait être déléguée au secteur privé. Au vote sur l’ensemble, le projet amendé a été
approuvé par 106 voix contre 50, malgré l’opposition quasi unanime du groupe UDC.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.04.2009
NICOLAS FREYMOND

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Um das dreiköpfige Parteipräsidium zu entlasten, richtete die SVP ein siebenköpfiges
Büro des Leitenden Ausschusses ein, dem neben Parteipräsident Ueli Maurer
Fraktionschef Caspar Baader (BL), Generalsekretär Gregor Rutz, die beiden
Vizepräsidenten Toni Brunner (SG) und Jean Fattebert (VD) sowie die Aargauer
Grossrätin Sylvia Flückiger als Vertreterin der SVP-Frauen angehören. Als siebtes
Mitglied trat der Berner Nationalrat Adrian Amstutz bei. Das Büro ist verantwortlich für
die strategische Planung und Ausrichtung der Partei, seine Mitglieder betreuen feste
Ressorts. 15

PARTEICHRONIK
DATUM: 27.03.2004
MAGDALENA BERNATH

Nach den Nationalratswahlen kündigte Ueli Maurer seinen Rücktritt vom
Parteipräsidium an. Er war der SVP zwölf Jahre lang vorgestanden. Als Rücktrittsgrund
nannte Maurer, dass er mit der Partei alle Ziele erreicht habe. Als mögliche Kandidaten
für seine Nachfolge galten die Nationalräte Toni Brunner (SG) und Adrian Amstutz (BE).
Auch der Generalsekretär der SVP, Gregor Rutz, teilte seinen Rücktritt mit. Er war seit
sieben Jahren im Amt gewesen. 16

PARTEICHRONIK
DATUM: 27.10.2007
SABINE HOHL
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Ein weiteres wichtiges Ziel der SVP wurde im Wahljahr ebenfalls verpasst: Der Partei
blieb ein zweiter Bundesratssitz, auf den sie aus einer arithmetisch begründeten
Konkordanz Anspruch erhob, bei den Bundesratswahlen verwehrt. Dies war auf
unterschiedliche Gründe zurückzuführen. Erstens nahm ihre Niederlage bei den
National- und Ständeratswahlen der SVP einigen Wind aus den Segeln. Zweitens machte
die Partei bei der Auswahl ihrer Bundesratsanwärter eine überaus schlechte Figur. Sie
brauchte sehr lange, bis sie endlich ein Zweierticket bestehend aus Jean-François Rime
(FR) und Bruno Zuppiger (ZH) bekannt gab. Zuvor war lange gerätselt worden, ob die
Volkspartei ein politisches Schwergewicht (Amstutz, Baader, Brunner, Eberle, Spuhler)
auf den Schild heben würde. Als unprofessionell wurde die Kandididatenkür dann
schliesslich nicht nur aufgrund der langen Vorlaufzeit bezeichnet, sondern auch weil
Zuppiger aufgrund eines Vorwurfs, bei einer Erbschaft unrechtmässig Geld abgezweigt
zu haben, seine Kandidatur zurückziehen musste. Anscheinend hatte die SVP-Spitze
davon gewusst, aber trotzdem an Zuppiger festgehalten. In einer Nacht- und
Nebelaktion wurde Hansjörg Walter für Zuppiger nachnominiert. Der Partei wurde
vorgeworfen, es versäumt zu haben, die nötigen Kandidaten für den eindringlich
geforderten zweiten Bunderatssitz aufzubauen. Drittens erwies sich bei den
Bundesratswahlen ein Umstand als zentral, der sich auch bei kantonalen
Regierungswahlen und bei den Ständeratswahlen deutlich gezeigt hatte: Die
Oppositionspartei hat keine verlässlichen Partner mehr. Für ihren Kandidaten stimmte
ausser beim Angriff auf den Sitz von Bundesrätin Widmer-Schlumpf praktisch nur die
geschlossene SVP-Fraktion. Bei der Wahl der BDP-Bundesrätin erhielt Rime 41 Stimmen
und Walter, der schon vor den Wahlen angekündigte hatte, nur für dieses Manöver zur
Verfügung zu stehen, 63 Stimmen. Bei der Bestätigung des Sitzes von Didier Burkhalter
erhielt Jean-François Rime 24 Stimmen, bei Simonetta Sommaruga 61 Stimmen, bei
Johann Schneider-Ammann 64 Stimmen. Bei der Ersatzwahl für Micheline Calmy-Rey
entfielen noch 59 Voten auf den SVP-Kandidaten. 17

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2011
MARC BÜHLMANN

Caspar Baader (BL) hatte nach zehn Jahren im Amt bereits 2011 seinen Rücktritt als
Fraktionschef angekündigt. Seine Nachfolge wurde Ende Januar geregelt. Vier
Nationalräte hatten Interesse am Fraktionspräsidium angemeldet: Adrian Amstutz (BE),
Pirmin Schwander (SZ), Jürg Stahl (ZH) und Luzi Stamm (AG). Im Vorfeld war spekuliert
worden, ob die von Christoph Blocher, Toni Brunner und dem abtretenden Caspar
Baader geprägte Parteispitze nach der Wahlschlappe etwas moderater besetzt werden
würde. Mit Stahl wäre dies der Fall gewesen, nicht aber mit dem letztlich gewählten
Amstutz, der laut der Presse eher ein Hardliner-Image geniesst, auch schon als
„Statthalter Blochers“ bezeichnet wurde und als Garant für die Weiterführung des
bisherigen SVP-Kurses gilt. Allerdings brauchte es vier Wahlgänge für die Wahl des
Berner Nationalrats, der im Schlussgang mit 28 gegen 23 Stimmen über Luzi Stamm
obsiegte. 18

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.01.2012
MARC BÜHLMANN

Vor den Präsidentschaftswahlen im April wurde spekuliert, dass Christoph Blocher (ZH)
seinen Rücktritt aus der Parteileitung geben würde. Blochers Strategie bei den
nationalen Wahlen im Herbst 2011 und bei den Bundesratswahlen war auf parteiinterne
Kritik gestossen. Diesen Spekulationen machte der ex-Bundesrat Mitte Februar ein
Ende, indem er seine erneute Kandidatur ankündigte. Die Kritik verstummte hingegen
nicht. Blocher sei vom Vorbild zur Hypothek für die Partei geworden; die Affäre
Hildebrand schade der Partei. Seine Arbeit als Strategiechef hätte sich nicht
ausbezahlt. Die Parteileitung schloss einen Rücktritt Blochers kategorisch aus,
nominierte ihn wieder und wies darauf hin, dass die Kritik insbesondere in der Presse,
nicht aber innerhalb der Partei laut sei. Parteipräsident Brunner (SG) habe den
Übervater der SVP persönlich zu einer weiteren Amtszeit als Vizepräsident überreden
müssen. Ebenfalls wieder antreten wollten Walter Frey (ZH) und Nadia Pieren (BE). Yvan
Perrin (NE) trat hingegen aus dem Vizepräsidium zurück und für den im Januar zum
Fraktionspräsidenten gewählten Adrian Amstutz (BE) musste ein Ersatz gefunden
werden. Für den verwaisten Sitz der Vertretung der französischsprachigen Sektionen
kündigten Oskar Freysinger (VS) und Grossrat Claude-Alain Voiblet (VD), der bei den
Regierungswahlen im Kanton Waadt gescheitert war, ihr Interesse an. Eine Kandidatur
reichten zudem die Schwyzer Kantonalpräsidentin und designierte Präsidentin der SVP-
Frauen Judith Übersax und Nationalrat Luzi Stamm (AG) ein. Die Parteileitung regte vor
den Wahlen am 5. Mai in Klingnau an, die Leitung von fünf auf sieben Personen zu
vergrössern, damit unter anderem auch die französischsprachige Schweiz sowie die
Frauen besser vertreten seien. Das Ressortsystem – unter anderem also auch die
Funktion des Strategiechefs – solle hingegen wieder abgeschafft werden. Die Zeichen
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bei den Vorstandswahlen standen schliesslich auf Kontinuität: Präsident Toni Brunner
wurde ohne Gegenstimme und das neue siebenköpfige Vizepräsidium (Blocher, Frey,
Freysinger, Pieren, Stamm, Übersax, Voiblet) in globo und unter stehenden Ovationen
mit 414 zu 6 Stimmen bestätigt bzw. gewählt. Kritik wurde an der Versammlung kaum
laut. Im Gegenteil: Brunner, Blocher und die Partei wurden in mehreren emotionalen
Voten von Abgeordneten gelobt. Gescholten wurden hingegen die Medien, die ein
einseitiges und negatives Bild der SVP vermittelten. 19

Aufgrund des Ausscheidens von Peter Spuhler (TG) aus dem Nationalrat und dem
Rücktritt von Natalie Rickli (ZH) als Vizepräsidentin der SVP-Fraktion waren im
Fraktionspräsidium zwei Posten vakant, die Ende Februar wieder besetzt wurden. Zu
neuen Vizepräsidenten wurden die Nationalräte Thomas Aeschi (ZG) und Felix Müri (LU)
bestimmt. Sie vervollständigten damit das im Vorjahr neu gewählte Fraktionspräsidium,
dem auch Adrian Amstutz (BE) als Präsident und die weiteren Vizepräsidenten Guy
Parmelin (VD), Alex Kuprecht (SZ) sowie die Vizepräsidentin Yvette Estermann (LU)
angehören. 20
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Im Januar 2016 hatte Toni Brunner (svp, SG), der amtierende Parteipräsident der SVP,
angekündigt, sein Amt niederzulegen. Der Toggenburger hatte der Partei acht Jahre lang
vorgestanden und machte sie in seinem letzten Präsidialjahr bei den eidgenössischen
Wahlen 2015 mit einem Wählendenanteil von 29.4 Prozent zur stärksten Partei seit
Einführung der Proporzwahlen. Brunner hatte das Amt angetreten, als Christoph
Blocher (svp, ZH) im Bundesrat nicht mehr bestätigt worden war und die SVP kurze Zeit
als reine Oppositionspartei angeführt. Bei seinem Abtritt verfügte die SVP wieder über
zwei Bundesräte. Neben Toni Brunner gab auch Christoph Blocher bekannt, sein Amt
als Vizepräsident abzugeben, und auch der langjährige Generalsekretär der Partei,
Martin Baltisser, der bereits in den 1990er Jahren und dann ein zweites Mal seit 2009
das Generalsekretariat geführt hatte, gab seinen Rücktritt bekannt. Dies wurde in der
Presse als «Ende einer Ära» (Liberté) oder gar als «Zeitenwende» (NZZ) beschrieben. 

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Rücktritts von Brunner schlug die SVP-Leitung als
Nachfolger den Berner Nationalrat Albert Rösti (svp, BE) vor. In der Presse wurde der
«Null-Charisma-Mann» als «brav» (BaZ) bezeichnet. Er sei zwar «sanft im Auftritt, aber
absolut linientreu» wusste der Tages-Anzeiger. Es könne deshalb von Kontinuität
ausgegangen werden. Auch die Zeitung «Der Bund» rechnete nicht damit, dass sich mit
einem Berner Präsidenten an der Ausrichtung der Partei etwas ändern werde. Die Zeit
in der «eine gemässigte Berner SVP gegen den neoliberalen Zürcher Flügel kämpfte» sei
vorbei. Immerhin habe der «Hardliner [...] Berner Rundungen» meinte die BZ. Da er im
Gegensatz zu Toni Brunner gut französisch spreche, wurden der SVP mit Rösti grössere
Chancen in der Romandie prophezeit. Rösti selber sprach sich in Interviews für
Kontinuität aus. Er sehe es als Herausforderung, die Stärke der Partei zu halten, und es
sei nicht ohne Risiko, eine Partei auf ihrem Höhepunkt zu übernehmen. An der
Delegiertenversammlung Ende April 2016 wählte die Delegiertenversammlung dann ein
neues SVP-Präsidium. Einstimmig wurde Albert Rösti mit 511 Stimmen (ohne
Enthaltungen) zum neuen Präsidenten gewählt. Gegenkandidierende hatten sich keine
gemeldet. 

Die grösseren personellen Veränderungen an der Parteispitze betrachtete die Partei
auch als guten Zeitpunkt, die seit den 1990er Jahren und dem Aufstieg der Partei kaum
veränderten Organisationsstrukturen anzupassen. Von den Delegierten wurde zudem
eine Statutenänderung gutgeheissen, die drei (statt bisher sieben) Vizepräsidien vorsah,
die gemeinsam mit dem Präsidenten den Parteileitungsausschuss bilden, der das
Tagesgeschäft der Partei führen soll. Ins Vizepräsidium wurden Céline Amaudruz (svp,
GE), Thomas Aeschi (svp, ZG) und Oskar Freysinger (VS, svp) gewählt. Diesem Ausschuss
gehörten zudem neben Christoph Blocher als Strategieverantwortlichen auch Walter
Frey als Kommunikationsverantwortlicher, Thomas Matter (svp, ZH) als Finanzchef sowie
Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) an. Damit werde die strategische Führung
gestärkt und die Fachkompetenz in den Gremien erweitert, so die Partei in ihrem
Jahresbericht. Zum neuen Generalsekretär hatte der Zentralvorstand bereits einen Tag
vor der Delegiertenversammlung Gabriel Lüchinger gewählt. 21
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Mitte November 2017 wählte die SVP-Fraktion ihren neuen Fraktionschef. Die Wahl war
nötig geworden, weil Adrian Amstutz (svp, BE) das Amt im Hinblick auf seinen Rücktritt
aus dem Nationalrat auf Ende Legislatur abgeben wollte. Gleich drei Nationalräte hatten
ihren Hut in den Ring für eine Nachfolge geworfen. Neben Thomas Aeschi (svp, ZG),
seines Zeichens Partei- als auch Fraktionsvizepräsident, bekundeten Werner Salzmann
(svp, BE), Berner Kantonalpräsident, sowie Alfred Heer (svp, ZH), bis 2016 Zücher
Kantonalpräsident, ihr Interesse an der Leitung der Bundeshausfraktion. Eigentlich war
in den Medien erwartet worden, dass auch von SVP-Parlamentsmitgliedern aus der
lateinischen Schweiz eine Kandidatur eingereicht würde, Céline Amaudruz (svp, GE) und
Michaël Buffat (svp, VD) kandidierten aber lediglich für das Fraktionsvizepräsidium. In
den Medien wurden allen drei Kandidierenden gute Chancen eingeräumt, weil sie in
wichtigen Kommissionen sässen und eine «stattliche» Hausmacht hinter sich hätten, so
etwa der Tages-Anzeiger. Die Aargauer Zeitung sah je nach Kandidat eine
unterschiedliche, neue Ausrichtung der Partei. Während Aeschi «SVP-Chefstratege
Christoph Blocher» nahestehe, vertrete Salzmann «die alten Werte der Partei» und
Heer den «Zürcher SVP-Flügel». Der Tages-Anzeiger fragte sich gar, ob die SVP jetzt
«nett» werde. Nach Amstutz, der «mit eiserner Hand» regiert habe, könnte der neue
Fraktionschef verhandlungsbereiter sein. Laut Blick, der Aeschi in der Poleposition sah,
wollte der 2015 noch erfolglose Bundesratskandidat via Fraktionsvorstand einen neuen
Anlauf in die Regierung nehmen. Auch der neue Bundesrat Ignazio Cassis sei
schliesslich Fraktionschef gewesen, so der Blick. Im Vorfeld war die Wahl in den Medien
als Kampf zwischen Aeschi und Heer bzw. zwischen «Pro- und Anti-Blocher» zugespitzt
worden. Salzmann wurde eher als Aussenseiter betrachtet. Eher überraschend nahm
sich dann Alfred Heer kurz vor der Ausmarchung «auf Wunsch von aussen» und aus
«Sorge um die Einheit der Partei» selber aus dem Rennen. Damit war der Weg frei für
Thomas Aeschi, der mit 39 Stimmen gewählt wurde. Auf Werner Salzmann entfielen 20
Stimmen. Er wolle die Linie seines Vorgängers weiterverfolgen, die Fraktion von den
Positionen der Partei jeweils überzeugen und die Fraktionsgeschlossenheit hoch
halten, so Aeschi nach seiner Wahl in den Medien. Eine Kampfwahl hätte der Fraktion
auch vor dem Hintergrund der «tendenziösen Artikel» in den Medien nicht gut getan,
erklärte Heer nach der Wahl im Tages-Anzeiger. Heer blieb aber Kandidat für das
fünfköpfige Fraktionsvizepräsidium und wurde in dieser Funktion auch gewählt. Neben
Heer (neu) sitzen wie erwartet Céline Amaudruz (bisher) und Michael Buffat (neu) sowie
die bisherigen Felix Müri (svp, LU) und Hannes Germann (svp, SH) im Vizepräsidium. 22
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Als grösste Verliererin der Nationalratswahlen 2019 machten die Medien die SVP aus.
Im Nationalrat verlor die Partei 12 Mandate (neu: 53 Sitze) und 3.8 Prozentpunkte
Wähleranteile (neu: 25.6 Prozent). Die Partei bestätigte damit den negativen Trend, der
schon in den kantonalen Erneuerungswahlen ersichtlich gewesen war, blieb aber
trotzdem stärkste Kraft im Nationalrat. SVP-alt-Bundesrat Christoph Blocher nannte die
Resultate auf Tele Blocher zwar «nicht schön», sie seien aber auch «keine
Katastrophe». Die Medien vermuteten, dass die Partei wohl höhere Verluste erwartet
habe. Trotz der Verluste erhielt Parteipräsident Albert Rösti (svp, BE) (svp, BE) von der
Parteiführung viel Lob: Er sei im Wahlkampf sehr fleissig und präsent gewesen, zitierte
die NZZ eine nicht namentlich genannte Person in der SVP-Führung. Auch Christoph
Blocher bestätigte in einem Interview, dass ein Wechsel in der Parteileitung als Folge
der schlechten Wahlresultate nicht geplant sei.

Im Wahlkampf hatte die SVP bereits im August 2019 für einige Beachtung gesorgt. Sie
warb nämlich anfänglich auf einem Plakat für die National- und Ständeratswahlen 2019
mit dem Slogan «Sollen Linke und Nette die Schweiz zerstören?». Auf dem Plakat war
ein Apfel zu sehen, der von fünf Würmern in den Parteifarben der politischen Gegner
und einem Wurm mit einer EU-Flagge zerfressen wurde. Wie Albert Rösti in einem
Blick-Interview erklärte, zeige das Plakat die zentrale Botschaft der SVP: Die SVP sei die
einzige Partei, die keinen Rahmenvertrag mit automatischer Übernahme von  EU-Recht
wolle. Die Medien spekulierten, dass die SVP damit versuche, das EU-Thema anstelle
des unter hoher Aufmerksamkeit stehenden, aber von der Volkspartei weniger stark
bearbeiteten Klimawandels ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen, zumal ein
weiteres Kernthema der SVP, nämlich die Asylpolitik aufgrund der niedrigen Asylquoten
wohl zu wenig mobilisieren würde.  
Das Plakat sorgte in den sozialen Medien für viel Kritik, wie der Tages-Anzeiger
berichtete. Zudem wurde es auch parteiintern kritisiert: Franz Grüter argumentierte in
den Medien Medien, dass es eine bessere Bildsprache gäbe, um die Botschaft zu
transportieren. Auch der Berner SVP-Kantonalpräsident und Ständeratskandidat
Werner Salzmann, der Nationalrat Thomas Burgherr und weitere SVP-Kantonalpolitiker
und -politikerinnen äusserten ihre Skepsis gegenüber dem Plakat. Parteipräsident
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Alfred Rösti verteidigte die Affiche und bestätigte gegenüber dem Sonntags-Blick, dass
der «schöne Schweizer Apfel tatsächlich ausgehöhlt wird!». So werde die Schweiz etwa
auch durch Abgaben und Steuern oder die Zuwanderung im Innern ausgehöhlt. Auch
der Verantwortliche für die Wahlkampagne der SVP, Adrian Amstutz (svp, BE), wies
gegenüber der NZZ den Vorwurf zurück, die Partei sei mit dem Motiv zu weit gegangen,
und bestätigte, dass der Apfel Hauptsujet der SVP-Wahlkampagne 2019 bleiben
werde. 23

Konservative und Rechte Parteien

Im Rahmen der Bundesratswahlen 2019 bestätigte die SVP ihre zwei Sitze im
Bundesrat: Ihre bisherigen Bundesräte Ueli Maurer  und Guy Parmelin wurden mit 213
Stimmen und mit 191 Stimmen von der Bundesversammlung wiedergewählt.
Gespalten zeigte sich die SVP zur Forderung der Grünen nach einem Bundesratssitz. So
zeigten sich einige ihrer Mitglieder mit der Forderung einverstanden. Aus Sicht von
Thomas Aeschi (svp, ZG) etwa, die er in der NZZ darlegte, seien nämlich zwei Parteien
im Bundesrat klar übervertreten: die SP und die FDP. Statt aber den Sitz von Ignazio
Cassis anzugreifen, attackierten einige SVP-Mitglieder den Sitz von Simonetta
Sommaruga. Parteipräsident Albert Rösti (svp, BE) machte aber im Sonntags-Blick
anschliessend klar, dass für die SVP Stabilität und Kontinuität im Bundesrat wichtig
seien, weshalb die SVP offiziell die Kandidatur von Regula Rytz nicht unterstützt habe.
Regula Rytz war zuvor auch nicht zum Hearing der SVP eingeladen worden.
Rösti äusserte zudem seine Skepsis zum von CVP-Parteipräsident Pfister (ZG)
eingebrachten Vorschlag eines Konkordanz-Gipfels, bei dem die Parteipräsidentinnen
und -präsidenten über die grundsätzliche parteipolitische Zusammensetzung des
Bundesrates diskutieren sollten. Rösti war der Meinung, dass die Parteien bereits bei
den Bundesratswahlen 2019 nicht in der Lage gewesen seien, eine bessere Lösung zur
Konkordanz und zur Vertretung der Parteien im Bundesrat zu finden, und dies auch
beim Konkordanzgipfel nicht funktionieren werde. Die Idee, den Bundesrat auf neun
Mitglieder zu erweitern, um der Forderung der Grünen nachzukommen, empfand er
überdies als «unnötige Aufblähung» der Verwaltung. 24
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